
                                                                                                                                                                   56. Änderung FNP im Bereich „Nachtigallenpfad“ – Abw. § 3 (1) + (2) sowie § 4 (2) BauGB  - Seite 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

Stadt Wetzlar, Kernstadt 
 

56. Änderung des Flächennutzungsplanes Wetzlar 
 

„Nachtigallenpfad“  
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung gem. §§ 3 
Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) und 3 Abs. 2 BauGB sowie der Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wetzlar und Linden, den 14.10.2013 
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Beteiligungsverfahren gem. § 4 Abs. 2 Baugesetzbuch  (BauGB)  
 
Stellungnahmen mit Anregungen 

1.1 Hessen Archäologie (03.05.2013) 
1.2 Hessen Forst, FA Wetzlar (23.05.2013 und 01.02.2006) 
1.3 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (14.05.2013) 
1.4 Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis, FD Landwirtschaft (14.05.2013)  
1.5 Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis, FD Natur und Wasser (24.04.2013) 
1.6 Naturschutzverbände des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt Wetzlar (23.05.2013) 
1.7 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (08.05.2013) 
1.8 Regierungspräsidium Gießen, Dez. III, Abt. 31 und 32 (22.05.2013 und 

31.01.2006) 
 
 
Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch  (BauGB)  
 
Stellungnahmen (Öffentlichkeit) mit Anregungen 

1.9 Freifrau von Falkenhausen, Gabriele, Nachtigallenpfad 4, Wetzlar (02.02.2006) 
1.10 Buderus Immobilien GmbH, Wetzlar (16.05.2006) 
1.11 Kandziora, Martin, Nachtigallenpfad 6, Wetzlar (30.09.2006) 
 
 
Beteiligungsverfahren gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch  (BauGB)  
 
Stellungnahmen (Öffentlichkeit) mit Anregungen 

1.12 Frau Ursula Seegmüller, Nachtigallenpfad 2, 35578 Wetzlar (23.05.2013) 
Anlage: Unterschriftenlisten zur Stellungnahme Frau Seegmüller (23.05.2013) 

• Ursula Seegmüller, Nachtigallenpfad 2, 35578 Wetzlar 

• Lieselotte Weber, Nachtigallenpfad 8, 35578 Wetzlar 

• Renate Wachtendonk, Philosophenweg 7, 35578 Wetzlar 

• Jörg Wagner, Leuner Straße 14, 35614 Aßlar 

• Kurt Übelacker, Sudetenstraße 11, 35583 Wetzlar 

• Alexander Stepanenko, Raubach 26, 35583 Wetzlar 

• Michael Klement, Taunusstraße 9, 35625 Hüttenberg 

• Norbert Skopek, Im Kleinfeld 28, 35584 Wetzlar 

• Andreas Karger, Hermannstraße 2, 35584 Wetzlar 

• Marco Übelacker, Grundstraße 57a, 35606 Solms 

• Florian Ertelt, Schillerstraße 15a, 35614 Aßlar 

• Marion Übelacker, Sudetenstraße 11, 35583 Wetzlar 

• Bernd Hoffmann, Schwalbenweg 14,35614 Aßlar 

• Nicole Hoffmann, Schwalbenweg 14, 35614 Aßlar 

• Martina Marcus, Bannstraße 15, 35576 Wetzlar 

• Irene Marcus, Bannstraße 15, 35576 Wetzlar 

• Bernhard Marcus, Bannstraße 15, 35576 Wetzlar 

• Gabriele Frfr. v. Falkenhausen, Nachtigallenpfad 4, 35578 Wetzlar 

• Helga Planl, Sixt-von-Arminstr. 45, 35578 Wetzlar 

• Dr. Hans-Ulrich Mainl, Sixt-von-Arminstr. 45, 35578 Wetzlar (Name unleserlich) 

• Dr. Silvia Padberg, Am Feldkreuz, 35578 Wetzlar (ohne Hausnummer) 

• Jutta Schäfer, Auf dem Hauserberg 11, 35578 Wetzlar 

• Birgit Schäfer, Auf dem Hauserberg 12, 35578 Wetzlar 

• Dieter-Roma Kraus, Am Feldkreuz 4, 35578 Wetzlar  

• Dr. Günther Brobmann, Am Feldkreuz 2, 35578 Wetzlar 

• K. Stiefel-Gilles, Wahlheimer Weg 13 d, 35578 Wetzlar 

• Manfred Jaksch, Wahlheimer Weg 13 e, 35578 Wetzlar 

• Susanna Matzsilla, Krämerstraße 16, 35578 Wetzlar (Name unleserlich) 

• Norbert Kulig, Wahlheimer Weg 13 b, 35578, Wetzlar 

• Horst Messerschmidt, Nachtigallenpfad 8, 35578 Wetzlar 

• Karin Messerschmidt, Nachtigallenpfad 8, 35578 Wetzlar 

• Detlev Schunder, Nachtigallenpfad 15, 35578 Wetzlar 

• Kyro Schunder, Nachtigallenpfad 15, 35578 Wetzlar 

• R. Stein, Nachtigallenpfad 17, 35578 Wetzlar 

• Inge Kuhlmann-Capito, Philosophenweg 7, 35578 Wetzlar 

• Horst Kuhlmann-Capito, Philosophenweg 7, 35578 Wetzlar 

• Renate Wachtendonk, Philosophenweg 7, 35578 Wetzlar 

• Silke Bartels, Philosophenweg 7, 35578 Wetzlar 

• Judith Kosin, Philosophenweg 7, 35578 Wetzlar 

• Orhan Kirca, Philosophenweg 7, 35578 Wetzlar 

• Gretel Röder, Philosophenweg 5, 35578 Wetzlar 

• Anke Röder, Philosophenweg 5, 35578 Wetzlar 

• Alexandra Schätz, Philosophenweg 5, 35578 Wetzlar 

• Renate Kamlitz, Philosophenweg 5, 35578 Wetzlar 

• Erik Falkenstein, Philosophenweg 6, 35578 Wetzlar 

• Helga Hoffmann, Philosophenweg 6,35578 Wetzlar 

• Georg Hoffmann, Philosophenweg 6, 35578 Wetzlar 
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• Gerlach Siegfried, früher Philosophenweg 6, 35578 Wetzlar 

• Heiko Gerlach, früher Philosophenweg 6, 35578 Wetzlar 

• Friedrich Klein, Philosophenweg 9, 35578 Wetzlar 

• Petra Klein, Philosophenweg 9, 35578 Wetzlar 

• Anne-Louise Klein, Philosophenweg 9, 35578 Wetzlar 

• Matthies Klein, Philosophenweg 9, 35578 Wetzlar 

• Sigrid-Juliane Gerlach, Raubach 10, 35583 Wetzlar 

• Georg Hoffmann, Philosophenweg 6, 355578 Wetzlar  

• Helga Hoffmann, Philosophenweg 6, 35578 Wetzlar 

• Erik Falkenstein, Philosophenweg 6, 35578 Wetzlar 

• Carina Kuhlmann, Elgersweg 31, 35630 Niederlemp 

• Heiko Gerlach, Raubach 10,35583 Wetzlar 

• Dirk Wichmann, Goethestraße 11,35781 Weilburg 

• Kerstin Wichmann, Goethestraße 11, 35781 Weilburg 

• Anreas König, Frankfurter Straße 16, 35578 Wetzlar 

• Alexandra Emmel, Wahlheimer Weg 15,35578 Wetzlar 

• Friderike Genth-Saghafin, Auf dem Hauserberg 6, 35578 Wetzlar (Name unleserlich) 

• Judith Wagner Deutschherrenberg 13, 35578 Wetzlar 

• Stefanie Wiesner, Auf der Rütsche 54, 35713 Eschenburg 

• Sascha Fiedler, Bergstraße 11, 35583 Wetzlar 

• R. Tillgner-Kühler, Christian-Rübs Straße 43, 35578 Wetzlar 

• Edelgard Werding, Brückenborn 40, 35578 Wetzlar 

• Michael Ferner, Sudetenstraße 10, 35606 Solms 

• Elke Leidecker, Am Wingert 16, 35506 Nauborn 

• Alwe D’Aveta, Brühlsbachstraße 9, 35578 Wetlar 

• Marc Butt, Brühlsbachstraße 9, 35578 Wetzlar 

• Ulrich Tölle, Philosophenweg 16, 35578 Wetzlar 

• E. Stein, Johanneshof 6a, 35578 Wetzlar 

• K. Wern-Heue, Engelsgasse 20, 35578 Wetzlar 

• Daniela Weber, Kopernikusweg 18, 35447 Reiskirchen 

• Margot Langebaidth, Philosophenweg 16, 35578 Wetzlar (Name unleserlich) 

• Günter Neumann, Philosophenweg 6, 35578 Wetzlar 

• Margret Fröhlich, Felsenkellerweg 13,35619 Braunfels 

• Irene v. Godin-Weis, Frankfurter Straße 39, 35578 Wetzlar 

• Wolfgang Weis, Frankfurter Straße 39, 35578 Wetzlar 

• J& A. Palm, Nachtigallenpfad 19, 35578 Wetzlar 

• J. Bulgereit, Am Feldkreuz 4a, 35578 Wetzlar (Name unleserlich) 
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Beteiligungsverfahren gemäß § 4 Abs. 2 BauGB  
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1.1 Hessen Archäologie (03.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in den Bebauungsplan 
aufgenommen. 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Angemerkt sei, dass die Abteilung Bau- und Kunstdenkmalpflege im Rahmen dieses 
Aufstellungsverfahrens keine Stellungnahme abgegeben hat. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 

2. 

3. 
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 1.2 Hessen Forst, Forstamt Wetzlar (23.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Das Schreiben wurde ebenfalls in die Abwägung eingestellt. 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Im Hinblick auf die Erhaltung der Waldfunktionen, insbesondere der Lebens-
raumfunktion und der klimatischen Wirkung, werden 60 % des Plangebietes mit einer 
Festsetzung als Grünfläche bzw. auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung mit 
einer Festsetzung zum Erhalt und zur Entwicklung eines hallenartigen Laubwaldes mit 
strukturarmem Unterwuchs und Nisthöhlen versehen. Die geplante Wohnbaufläche 
beträgt demgegenüber nur 40 % des Grundstücks. Da es sich um eine Privatfläche 
handelt, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, war und ist jedoch keine 
Erholungsfunktion für die Öffentlichkeit gegeben. 
 
 
Zu 3.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
Seitens der Eigentümergemeinschaft wurde diesbezüglich schon Kontakt mit dem 
Kreisausschuss aufgenommen. Die entsprechenden Anträge werden gestellt. Eine 
Waldumwandlung findet nur im Rahmen der tatsächlich überbauten bzw. zu 
Gartenland umgewandelten Flächen statt und betrifft nicht das gesamte Plangebiet. 
 
 

1. 

2. 

3. 
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 1.2 Hessen Forst, Forstamt Wetzlar (01.02.2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
I. Flächennutzungsplanänderung 
 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 

II. Bebauungsplan 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n. 
 

 
 

 
 
 

1. 
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Zu 2.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n. 
 
Zu 2a.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomm en. 
Der mittlerweile wirksame Regionalplan Mittelhessen 2010 weist für den Bereich der 
geplanten Bebauung Vorranggebiet Siedlung Bestand aus. Die Planung entspricht 
somit den Zielen der Raumordnung. 
 
Zu 2b.: Die Einschätzung kann nicht nachvollzogen w erden. 
Das Gebiet am Nachtigallenpfad bildet den westlichen Abschluss des 
angesprochenen, durchgehenden innerstädtischen Waldgebietes, das durch die 
nördlich und südlich an das Plangebiet angrenzende Bebauung bereits deutlich 
geprägt wird. Naturschutzfachlich besitzt das Plangebiet aufgrund des schlechten 
Retentionsvermögens der Böden nur eine untergeordnete Bedeutung für Boden und 
Wasserhaushalt. Das Gebiet ist in Privatbesitz und vollständig eingefriedet, so dass es 
faktisch einer Nutzung als Erholungsraum für die Öffentlichkeit entzogen ist. 
 
Zu 2c.: Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Der überwiegende Baumbestand auf dem Grundstück Flst. Nr. 16/1 wird als zu 
erhalten festgesetzt, so dass der Waldverbund mit der östlich angrenzenden 
Waldfläche erhalten bleibt. Darüber hinaus kann sich die vorgesehene Bebauung am 
Nachtigallenpfad bei West- und Nordwinden schützend auf den Baumbestand 
auswirken.  

 
Zu 2d.: Die Einschätzung wird nicht geteilt. 
Es wurden unter anderem nachgewiesen: verschiedene Fledermausarten (alle streng 
geschützt, Anhang IV FFH-RL, nach Roter Liste gefährdet oder stark gefährdet, 
Erhaltungszustand in Hessen überwiegend günstig), darunter sowohl Wald- bzw. 
Baumhöhlenbewohner als auch gebäudebewohnende Arten; Haselmaus (streng 
geschützt, Anhang IV FFH-RL, Gefährdungsgrad in Hessen unbekannt wegen 
schlechter Datenlage), Siebenschläfer (besonders geschützt, ungefährdet); Brutvögel 
Mittelspecht (streng geschützt, Anhang I VSchRL, Vorwarnliste, ungünstiger 
Erhaltungszustand), diverse Frei- und Höhlenbrüter (besonders geschützt, zumeist 
ungefährdet und mit günstigem Erhaltungszustand) sowie Grauspecht und Sperber 
(streng geschützt, ungefährdet bzw. Vorwarnliste) als Gastvögel. Wertgebend für das 
Gebiet sind die seltenen Arten und der hohe Anteil an Baumhöhlenbewohnern. 
 
 

2. 

2a. 

2b. 

2c. 

2d. 

3. 

4. 
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Einziger im Plangebiet sporadisch nachgewiesener Säuger ist das Reh, dessen 
Population auch im Raum Wetzlar keiner Gefährdung ausgesetzt ist. Die Art unterliegt 
auch nicht den artenschutzrechtlichen Bestimmungen des § 44 BNatSchG. 
 
Darüber hinausgehend werden 60 % des unter einem halben Hektar großen 
Plangebietes als Grünfläche dargestellt bzw. auf der Ebene der verbindlichen 
Bauleitplanung mit Erhaltungszielen festgesetzt. Zudem werden im Bebauungsplan 
zahlreiche Vermeidungs- und Ersatzmaßnahmen vor, die dafür geeignet sind, den 
Lebensraum der wertgebenden Arten zu erhalten. 
Die rechtsverbindliche Festsetzung der Maßnahmen verpflichtet den Grundeigentümer 
zur Durchführung und dauerhaften Funktionserhaltung der Maßnahmen. Ohne diese 
Sicherung würde sich der wertvolle Lebensraum im Lauf der Zeit durch natürliche 
Sukzession und Abgänge von Baumhöhlen ändern.  
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Er betrifft jedoch nicht die Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung, so dass an dieser 
Stelle auf die Abwägung zum Bebauungsplan „Nachtigallenpfad“ bzw. den Hinweis 
verwiesen werden muss, der zur Berücksichtigung bei Bauplanung und –ausführung in 
den Bebauungsplan aufgenommen wurde.  
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Es wird nicht bestritten, dass es sich insgesamt um einen isolierten Waldbestand 
inmitten eines Siedlungsgebiets handelt, dessen Bedeutung für den Arten- und 
Biotopschutz vorrangig durch Strukturparameter, wie Baumhöhlen und Totholz, nicht 
jedoch durch großräumige Zusammenhänge und Störungsarmut bestimmt wird.  
 
 



                                                                                                                                                                   56. Änderung FNP im Bereich „Nachtigallenpfad“ – Abw. § 3 (1) + (2) sowie § 4 (2) BauGB  - Seite 11 

 1.3 Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie (14.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
Die Ausführungen im Umweltbericht zur Bodenbewertung und zur Einschätzung der 
Eingriffserheblichkeit werden genauer begründet und es erfolgt ein Verweis auf 
Kompensationsmaßnahmen, die auch dem Bodenschutz dienlich sind (vgl. Kapitel 3.2 
des Umweltberichtes). 
 
 
 

1. 

2. 
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 1.4 Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis, Abteilung für den ländlichen Raum, FD 
Landwirtschaft (14.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1. und 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis geno mmen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3. bis 5.: entfällt 
 
Die Hinweise betreffen nur die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und werden 
dort in die Abwägung eingestellt. 
 
 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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5. 
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 1.5 Kreisausschuss Lahn-Dill-Kreis, FD Natur und Wasser (24.04.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Der Umweltbericht wurde um entsprechende Aussagen ergänzt. 
 
 

 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Abteilung Umwelt des Regierungspräsidiums Gießen Wetzlar wurde im Rahmen 
dieses Aufstellungsverfahrens beteiligt und hat in den Stellungnahmen vom 
31.01.2006 und 22.05.2013 keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Zu 5.: entfällt 
Der Hinweis betrifft nur die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung und wird dort in die 
Abwägung eingestellt. 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 

6. 
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 1.6 Naturschutzverbände des Lahn-Dill-Kreises und der Stadt Wetzlar (23.05.2013) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Es wurden unter anderem nachgewiesen: verschiedene Fledermausarten (alle streng 
geschützt, Anhang IV FFH-RL, nach Roter Liste gefährdet oder stark gefährdet, 
Erhaltungszustand in Hessen überwiegend günstig), darunter sowohl Wald- bzw. 
Baumhöhlenbewohner als auch gebäudebewohnende Arten; Haselmaus (streng 
geschützt, Anhang IV FFH-RL, Gefährdungsgrad in Hessen unbekannt wegen 
schlechter Datenlage), Siebenschläfer (besonders geschützt, ungefährdet); Brutvögel 
Mittelspecht (streng geschützt, Anhang I VSchRL, Vorwarnliste, ungünstiger 
Erhaltungszustand), diverse Frei- und Höhlenbrüter (besonders geschützt, zumeist 
ungefährdet und mit günstigem Erhaltungszustand) sowie Grauspecht und Sperber 
(streng geschützt, ungefährdet bzw. Vorwarnliste) als Gastvögel. Wertgebend für das 
Gebiet sind die seltenen Arten und der hohe Anteil an Baumhöhlenbewohnern. 
 
 
[Zu 2.: vgl. folgende Seite] 
 
 

1. 

2. 
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Zu 2.: Die Hinweise werden zurückgewiesen.  
Die Planung sieht im Bebauungsplan „Nachtigallenpfad“ zahlreiche Vermeidungs- und 
Ersatzmaßnahmen vor, die dafür geeignet sind, den Lebensraum der wertgebenden 
Arten zu erhalten. So wird nicht nur der baubedingte Verlust von Baumhöhlen, sondern 
auch deren natürlicher Abgang oder Abgänge durch Verkehrssicherungsmaßnahmen 
vermieden bzw. ausgeglichen. Die rechtsverbindliche Festsetzung der Maßnahmen 
verpflichtet den Grundeigentümer zur Durchführung und dauerhaften 
Funktionserhaltung der Maßnahmen. Ohne diese Sicherung würde sich der wertvolle 
Lebensraum im Lauf der Zeit durch natürliche Sukzession und Abgänge von 
Baumhöhlen ändern. 
 
 
Zu 3.: Die Hinweise werden zurückgewiesen.  
Von einer „fast vollständigen Zerstörung  des Lebensraums“ kann nicht die Rede sein, 
da 2.870 m² des Plangebietes auf der Ebene der verbindlichen Bauleitplanung mit 
entsprechenden Erhaltungszielen festgesetzt wird, wohingegen das geplante 
Wohngebiet nur 1.150 m² groß ist. Zudem handelt es sich um ein Plangebiet von unter 
einem halben Hektar Fläche, während der Raumanspruch vieler der genannten Arten 
darüber hinaus auch im direkt angrenzenden Waldbereich gedeckt werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
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1.7 Regierungspräsidium Darmstadt, Kampfmittelräumdienst (08.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
Die Hinweise betreffen vorwiegend die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung. In die 
Begründung zur Flächennutzungsplanänderung wird auf mögliche Vorkommen von 
Kampfmittel hingewiesen.  
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Seite 2 
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 1.8 Regierungspräsidium Gießen, Dez. III, Abt. 31 (22.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wi rd zur Kenntnis 
genommen. 
 
 
 
 
 
 
Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 

1. 

2. 
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Angemerkt sei, dass auch der Stadt Wetzlar im räumlichen Geltungsbereich des 
Bauleitplanes keine umweltgefährdenden Ablagerungen bekannt sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und wird zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung 
zur Änderung des Flächennutzungsplanes aufgenommen. 
 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 
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 Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
 
 
 
Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Zu 11.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Stellungnahme vom 31.01.2006 wurde ebenfalls in die Abwägung eingestellt. 
 
 
Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Mit dem Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises wurde hinsichtlich einer Rodungs- und 
Aufforstungsgenehmigung bereits Kontakt aufgenommen. 
 
 
 
 
 
Zu 13.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die Flurstücksbezeichnung wird redaktionell angepasst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 
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1.8 Regierungspräsidium Gießen, Dez. III, Abt. 32 (31.01.2006) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Angemerkt sei, dass auch der Stadt Wetzlar im räumlichen Geltungsbereich der 
Flächennutzungsplanänderung keine umweltgefährdenden Ablagerungen bekannt 
sind. 
 

1. 
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Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen 
und zur Berücksichtigung bei Bauplanung und Bauausführung in die Begründung 
aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Die vorgebrachten Bedenken betreffen die Ebene der verbindlichen Bauleitplanung 
und werden dort in die Abwägung eingestellt. 
  
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 

2. 

3. 

4. 
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Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB  



                                                                                                                                                                   56. Änderung FNP im Bereich „Nachtigallenpfad“ – Abw. § 3 (1) + (2) sowie § 4 (2) BauGB  - Seite 27 

 1.9 Freifrau von Falkenhausen, Nachtigallenpfad 4 (02.02.2006) 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
Zu 1. und 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis geno mmen. 
 
Der Verkehrswert eines Grundstücks wird durch den Preis bestimmt, der im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr, der in dem Zeitpunkt auf den sich die Ermittlung be-
zieht, nach den rechtlichen Gegebenheiten, den tatsächlichen Eigenschaften, nach der 
sonstigen Beschaffenheit, nach der Lage des Grundstückes, oder des sonstigen 
Gegenstandes der Wertermittlung, ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder 
persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre (§ 194 BauGB).  
 
Die geplante Bebauung mit drei freistehenden Wohngebäuden auf der gegen-
überliegenden Seite des Nachtigallenweges und die in diesem Zusammenhang vor-
gesehene Verbesserung der Erschließung durch einen Ausbau des Nachtigallen-
pfades mit einer Wendemöglichkeit wird sich unter Berücksichtigung der o.g. Faktoren 
nicht negativ auf den Wert/Preis des Grundstücks auswirken. 
 
 
 
 
 
[Zu 3. – 7. vgl. folgende Seite] 
 
 
 
 
 

1. 

2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Verlust alter Laubbäume im Bereich der Bauflächen ist zweifellos nicht ersetzbar. 
Es wird jedoch nur ein Teil des Plangebietes überbaut, während der weitaus größere 
Teil als Edellaubholzwald und mit verschiedenen Maßnahmen zur Lebensraum-
erhaltung für die wertgebenden Arten erhalten und entwickelt werden soll.  
Der Nachverdichtung von Siedlungslagen ist im nach dem Willen des Gesetzgebers 
der Vorzug gegenüber der Entwicklung neuer Baugebiete im Außenbereich zu geben. 
 
 
Zu 4. bis 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis geno mmen. 
 
Der betroffene Waldbestand ist unzweifelhaft Lebensraum diverser Vogelarten, und 
auch seine Nutzung als Jagdhabitat von Zwergfledermaus und Abendsegler kann 
angenommen werden. Schließlich wird auch nicht das (zeitweise) Vorkommen von 
Rehen bestritten. Der Wert des derzeit noch gut strukturierten Waldes als Lebensraum 
wird aber durch seine isolierte und siedlungsnahe Lage stark eingeschränkt, sein 
Bestand durch die schwer zugängliche Hanglage schon mittelfristig in Frage gestellt. 
Wertgebende Arten im Lebensraum Laubwald, wie Schwarzspecht, Mittelspecht oder 
Hohltaube sowie selbst häufigere Arten wie Trauerschnäpper oder Waldlaubsänger 
konnten bei den Bestandsaufnahmen nicht nachgewiesen werden.  
 
Die Uhus brüten über 300 m entfernt vom Plangebiet. Anhand des Raumanspruchs 
dieser Vogelart lässt sich kein essenzieller funktionaler Bezug zum Plangebiet 
herleiten, zumal Uhus überwiegend im Offenland ihre Nahrung suchen. 
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1.10 Buderus Immobilien GmbH (16.05.2006) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da eine Einigung zwischen Buderus und der Grundstückseigentümergemeinschaft 
erfolgte ist die im Zuge des frühzeitigen Beteiligungsverfahrens 2006 vorgebrachte 
Stellungnahme gegenstandslos. 
 
Im Zuge der Beteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurde seitens Buderus keine 
Stellungnahme vorgebracht. 
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1.11 Kandziora, Martin, Nachtigallenpfad 6 (30.09.2006) 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
Zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n. 
Im Februar 2005 wurde bei der Oberen Landesplanungsbehörde des Regierungs-
präsidiums Gießen ein Antrag auf Zulassung einer Abweichung von den Darstellungen 
des Regionalplanes Mittelhessen2001 gem. § 12 Abs. 2 HLPG2002 vorgelegt mit dem 
Ziel der Ausweisung eines allgemeinen Wohngebietes zwischen Nachtigallenpfad, 
Walheimer Weg und Philosophenweg. Nach Durchsicht der Unterlagen wurde seitens 
der Oberen Landesplanungsbehörde kein Erfordernis auf ein Abweichungsverfahren 
geltend gemacht. 
Des Weiteren ist darauf hinzuweisen, dass der zwischenzeitlich wirksame 
Regionalplan Mittelhessen 2010 für den Bereich der geplanten Bebauung 
Vorranggebiet Siedlung Bestand ausweist. Die Planung entspricht insofern den Zielen 
der Raumordnung. 
 
Zu 2.:   Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Abteilung Bergaufsicht des Regierungspräsidiums Gießen wurde an dem 
vorliegenden Aufstellungsverfahren beteiligt. Sie hat in der Stellungnahme ausgeführt, 
dass der Geltungsbereich der Flächennutzungsplanänderung im Gebiet von zwei 
erloschenen Bergwerksfeldern liegt, in denen Bergbau umgegangen ist. Die 
bergbaulichen Anlagen haben jedoch außerhalb des Planungsbereiches 
stattgefunden. 
 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
 
Der Verlust alter Laubbäume im Bereich der Bauflächen ist zweifellos nicht ersetzbar. 
Es wird jedoch nur ein Teil des Plangebietes überbaut, während der weitaus größere 
Teil als Edellaubholzwald und mit verschiedenen Maßnahmen zur Lebensraum-
erhaltung für die wertgebenden Arten festgesetzt wird.  
Der Nachverdichtung von Siedlungslagen ist im nach dem Willen des Gesetzgebers 
der Vorzug gegenüber der Errichtung neuer Baugebiete im Außenbereich zu geben. 
 

1. 

2. 

3. 

4. 
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Zu 4.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genomme n. 
 
Der betroffene Waldbestand ist unzweifelhaft Lebensraum diverser Vogelarten, und 
auch seine Nutzung als Jagdhabitat von Zwergfledermaus und Abendsegler kann 
angenommen werden. Schließlich wird auch nicht das (zeitweise) Vorkommen von 
Rehen bestritten.  
 
Der Wert des derzeit noch gut strukturierten Waldes als Lebensraum wird aber durch 
seine isolierte und siedlungsnahe Lage stark eingeschränkt, sein Bestand durch die 
schwer zugängliche Hanglage schon mittelfristig in Frage gestellt. Wertgebende Arten 
im Lebensraum Laubwald, wie Schwarzspecht, Mittelspecht oder Hohltaube sowie 
selbst häufigere Arten wie Trauerschnäpper oder Waldlaubsänger konnten bei den 
Bestandsaufnahmen nicht nachgewiesen werden.  
 
Die Uhus brüten über 300 m entfernt vom Plangebiet. Anhand des Raumanspruchs 
dieser Vogelart lässt sich kein essenzieller funktionaler Bezug zum Plangebiet 
herleiten, zumal Uhus überwiegend im Offenland ihre Nahrung suchen. 
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Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB  
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 1.12 Frau Ursula Segmüller, Nachtigallenpfad 2, 35578 Wetzlar (23.05.2013) 
 
 
 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zu 1.: Die Hinweise werden zurück gewiesen.  
Die Wertigkeit des Plangebietes für bestimmte Vogel- und Kleinsäugerarten wird nicht 
in Frage gestellt. Aus diesem Grund  ist eine 2.870 m² große Teilfläche zum 
dauerhaften Erhalt der Lebensraumfunktionen vorgesehen und auf der Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung rechtsverbindlich festgesetzt. Die Uhus brüten über 
300 m entfernt vom Plangebiet. Anhand des Raumanspruchs dieser Vogelart lässt sich 
kein essenzieller funktionaler Bezug zum Plangebiet herleiten, zumal Uhus 
überwiegend im Offenland ihre Nahrung suchen. 
 
 
Zu 2.: Die Hinweise werden zurück gewiesen. 
Der Verlust alter Laubbäume im Bereich der Bauflächen ist zweifellos nicht ersetzbar. 
Es wird jedoch nur ein Teil des Plangebietes überbaut, während der weitaus größere 
Teil, immerhin 60 %, als Edellaubholzwald und mit verschiedenen Maßnahmen zur 
Lebensraumerhaltung für die wertgebenden Arten erhalten und entwickelt werden soll.  
Der Nachverdichtung von Siedlungslagen ist nach dem Willen des Gesetzgebers der 
Vorzug gegenüber der Errichtung neuer Baugebiete im Außenbereich zu geben. Mit 
der vorliegenden Planung wird diesem entsprochen. 
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Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Die Stadt Wetzlar hat eine Baumschutzsatzung. Fällungen sind insofern erlaubnis-
pflichtig. 
 
 
 
 
 
Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
Zu 5.: Der Hinweis wird zurückgewiesen.  
Über die Hälfte des Plangebietes wird als Edellaubholzwald festgesetzt. Entlang der 
Straße wären aufgrund des veralteten Baumbestandes ohnehin Baumfällungen als 
Verkehrssicherungsmaßnahmen erforderlich, so dass sich die Planung nur marginal 
auf das Landschaftsbild auswirken wird. 
 
 
Zu 6.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Im Rahmen der Bauausführungen erfolgen entsprechende Abstimmungen mit der 
Straßen- und Verkehrsbehörde der Stadt Wetzlar. 
 
 
 
 
 
 
Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  
Es handelt sich höchstens um 3 Wohngebäude. Das Verkehrsaufkommen durch die 
vorliegende Planung wird sich nicht signifikant auf die Verkehrssituation auswirken. 
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Zu 8.: Die Hinweise werden zurück gewiesen. 
Das Plangebiet umfasst eine Fläche von rd. 4.500 m²; davon werden auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung über 2.800 m² zum Erhalt als Wald mit bestimmten 
Lebensraumfunktionen festgesetzt. Zudem besteht ein direkter Anschluss an weitere 
Waldflächen, so dass ein Austausch mit und ein Ausweichen in gleichwertige Biotope 
sichergestellt ist. Als Erholungsraum stand das Plangebiet selbst bislang nicht der 
Öffentlichkeit zur Verfügung, so dass keine Beeinträchtigung eines Erholungsraums zu 
erkennen ist. Die Veränderungen für das Stadtbild sind marginal, die Fernwirkung des 
Vorhabens ist gering. 
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